
Mehrfachvisa 

1. Diplomatische Vertretungen und konsularische Einrichtungen der Republik Aserbaidschan stellen für Bürger 

der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen oder EU (ausgenommen England , Irland und Dänemark) ,  folgenden 

Personenkategorien Mehrfachvisa mit einer Gültigkeit von bis zu 5 Jahren aus: 

a. Ehepartnern, Kindern (auch Adoptivkindern) unter 21 Jahren oder unterhaltsberechtigten Kindern, die 

Bürger der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen oder EU (ausgenommen England, Irland und 

Dänemark)  der Republik Aserbaidschan besuchen, welche auf dem Gebiet der Republik Aserbaidschan 

rechtmäßig wohnhaft sind, mit einer auf die Dauer der Aufenthaltsgenehmigung befristeten 

Gültigkeitsdauer; 

b. ständigen Mitgliedern offizieller Delegationen, die regelmäßig an Treffen, Beratungen, Verhandlungen 

oder Austauschprogrammen sowie an Veranstaltungen zwischenstaatlicher Organisationen teilnehmen, 

die im Hoheitsgebiet der Republik Aserbaidschan oder eines Mitgliedstaats stattfinden. 

2. Diplomatische Missionen und konsularische Einrichtungen der der Republik Aserbaidschan stellen 

folgenden Gruppen von Staatsbürgern Mehrfachvisa mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr aus, falls 

diese im Vorjahr mindestens ein Visum erhalten und dieses gemäß den gesetzlichen Einreise- und 

Aufenthaltsbestimmungen des bereisten Staates verwendet haben: 

a. Studenten und Postgraduierten, die regelmäßig zu Studien- oder Ausbildungszwecken reisen, auch im 

Rahmen von Austauschprogrammen; 

b. Journalisten und technischem Begleitpersonal in beruflicher Funktion; 

c. Teilnehmern an offiziellen Austauschprogrammen von Partnerstädten; 

d. Lkw- und Busfahrern, die Fracht oder Fahrgäste grenzüberschreitend vom Gebiet der Republik 

Aserbaidschan in das Gebiet eines Mitgliedstaats oder umgekehrt in Fahrzeugen befördern, die in einem 

Mitgliedstaat oder in der Republik Aserbaidschan zugelassen sind; 

e. Personen, die zwecks medizinischer Behandlungen regelmäßig einreisen müssen, und den erforderlichen 

Begleitpersonen; 

f. Angehörigen der freien Berufe, die an internationalen Ausstellungen, Konferenzen, Symposien, 

Seminaren oder ähnlichen Veranstaltungen teilnehmen und regelmäßig in die Republik Aserbaidschan 

oder die Mitgliedstaaten reisen; 

g. an wissenschaftlichen, kulturellen und künstlerischen Aktivitäten Beteiligten, darunter Teilnehmern an 

Hochschulund anderen Austauschprogrammen, die regelmäßig in die Republik Aserbaidschan oder die 

Mitgliedstaaten reisen; 

h. Teilnehmern an internationalen Sportveranstaltungen und ihrem Begleitpersonal in beruflicher Funktion; 

i. Mitgliedern offizieller Delegationen, die mit an die Mitgliedstaaten, die Europäische Union oder die 

Republik Aserbaidschan gerichteter offizieller Einladung regelmäßig an Treffen, Beratungen, 

Verhandlungen oder Austauschprogrammen sowie an Veranstaltungen zwischenstaatlicher 

Organisationen teilnehmen, die im Hoheitsgebiet der Republik Aserbaidschan oder der Mitgliedstaaten 

stattfinden; 

j. Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen, die regelmäßig zu Kursen, Seminaren oder 

Konferenzen in die Republik Aserbaidschan oder die Mitgliedstaaten reisen, auch im Rahmen von 

Austauschprogrammen. 

3. Diplomatische Missionen und konsularische Einrichtungen der der Republik Aserbaidschan stellen den in 

Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Personengruppen Mehrfachvisa mit einer Gültigkeitsdauer 

von mindestens zwei bis höchstens fünf Jahren aus, vorausgesetzt, diese haben in den beiden 

vorangegangenen Jahren die ein Jahr gültigen Mehrfachvisa gemäß den gesetzlichen Einreise- und 

Aufenthaltsbestimmungen des bereisten Staates verwendet, es sei denn, die Notwendigkeit oder Absicht, 

häufig oder regelmäßig zu reisen, ist offenkundig auf einen kürzeren Zeitraum begrenzt; in diesem Fall wird 

die Gültigkeitsdauer des Mehrfachvisums auf diesen Zeitraum festgesetzt. 

 


